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Der folgende Anhang betrifft den «Weiterbildungskurs Sportmanagement & Ethik». Er wird gemäss Beschluss 
der Direktion vom 21. November 2021 in das Allgemeine Studienreglement über die Weiterbildung bei der Fern-
Uni Schweiz (nachstehend AStudRWB) aufgenommen. 
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Weiterbildungskurs Sportmanagement & Ethik 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand 

1 Dieser Anhang zum Allgemeinen Studienreglement über die Weiterbildung bei der FernUni Schweiz (AStu-
dRWB) regelt die Rahmenbestimmungen des «Weiterbildungskurses Sportmanagement & Ethik» (im Folgenden 
«WBK S&E» genannt), der von der Stiftung FernUni Schweiz organisiert wird. 

2 Der «WBK S&E» ist ein mehrtägiger tertiärer Weiterbildungskurs mit 2 ECTS-Punkten. 

3 Ziel des «WBK S&E» ist es, die Teilnehmenden systematisch in verschiedene Themenbereiche des Sport-
managements und Ethik einzuführen. Es behandelt Themenbereiche wie Werte- und Verantwortungsmanage-
ments im Sport, die Kommerzialisierung im Sport, Anti-Korruption und Anti-Doping, Diversität und Inklusion, 
Talentförderung und Kindeswohl sowie ökologische Fragen im Sport, besonders Tätigkeitsbereiche von Sport-
organisationen zum Klimaschutz.  

Art. 2 Studienplan 

1. Kurseinheit  
(Kick Off) 

Sport und Gesellschaft 

2. Kurseinheit  Verantwortung im Sport organisieren 

3. Kurseinheit Fairplay & Soziales 

4. Kurseinheit  Gesundheit und Umwelt   

5. Kurseinheit Mensch und Sport  

Die detaillierten Inhalte der Kurseinheiten finden sich auf der Website des «WBK S&E». 

II. Studium 

Art. 3 Weiterbildungsnachweis 

1 Die Studierenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss des «WBK S&E» eine Teilnahmebescheinigung ge-
mäss Art. 5 AStudRWB.  

2 Der Teilnahmebescheinigung ist ein detailliertes Diploma Supplement beigefügt. 

Art. 4 Unterrichtsmethode 

1 Der «WBK S&E» wird zu 100 % online angeboten. Der Weiterbildungskurs besteht aus Online-Aktivitäten, 
virtuellen Klassen, Selbststudium und Übungen. Alle Kursmaterialien stehen den Kursteilnehmenden über die 
E-Learning Plattform zum Download zur Verfügung. 

Art. 5 Leistungsnachweis in einem Weiterbildungskurs 

1 Die Bestimmungen zum Leistungsnachweis finden sich in Art. 16 und 17 des AStudRWB.  

2 Der «WBK S&E» gilt als Modul im Sinne von Art. 16 des AStudRWB.  

3 Die Leistungsnachweise werden mit «bestanden» oder «nicht bestanden» beurteilt, wobei die Beurteilung «be-
standen» den genügenden Noten 4.0 bis 6.0, die Beurteilung «nicht bestanden» den ungenügenden Noten 1.0 
bis 3.5 gemäss AStudRWB entsprechen. Eine exakte Note wird nicht festgelegt.   
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4 Der «WBK S&E» gilt als bestanden im Sinne von Art. 17 Abs. 3 AStudRWB, wenn sämtliche Leistungsnach-
weise am Ende des Moduls mit «genügend» bewertet sind.  

5 Eine Leistung kann bei einer nicht genügenden Bewertung nachgebessert werden.  

Art. 6 Ablauf und Dauer  

1 Der «WBK S&E» besteht aus 5 Kurseinheiten (die erste davon als Kick-Off) mit insgesamt 60 Lernstunden.  

2 Der «WBK S&E» beginnt mit der im Studieninhalt definierten ersten Kurseinheit (Kick Off). Die Kurseinheiten 
werden nach Reihenfolge durchgeführt.  

4 Der «WBK S&E» wird halbjährlich (zweimal pro Jahr) im Frühjahrssemester und im Herbstsemester angeboten. 

5 Alle Semester-, Programm-, Unterrichts- und Anmeldedaten werden auf der Website des «WBK S&E» veröf-
fentlicht. 

Art. 7 Minimale und maximale Teilnehmerzahl 

1 Für die Durchführung ist eine Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen erforderlich. Wenn die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht wird, wird der «WBK S&E» nicht durchgeführt. Teilnehmende, die sich bereits angemeldet 
haben, können ihre Anmeldung für eine spätere Durchführung beibehalten oder zurückziehen. In diesem Fall 
wird die Studiengebühr zurückerstattet. Ihre Entscheidung muss dem Dienst Weiterbildung mitgeteilt werden. 

2 Um die Qualität des Unterrichts zu gewährleisten, ist die maximale Teilnehmerzahl auf 18 Personen be-
schränkt. 

Art. 8 Verschiebung oder Stornierung eines Weiterbildungsprogramms 

1 Kommt der «WBK S&E» nicht zustande, werden die angemeldeten Personen kurz nach Ablauf der Anmelde-
frist darüber informiert. Die FernUni Schweiz haftet nicht für Schäden, die sich aus einer allfälligen Nichtdurch-
führung von Weiterbildungsveranstaltungen ergeben. 

III. Zulassung 

Art. 9 Zulassungsbedingungen 

1 Der «WBK S&E» steht allen Interessentinnen und Interessenten offen. 

Art. 10 Zulassungsprozess 

1 Die Anmeldung erfolgt online über die Website des «WBK S&E». 

2 Die Anmeldungen werden in der chronologischen Reihenfolge ihres Eingangs der vollständig signierten und 
datierten Anmeldebestätigung entgegengenommen und bearbeitet. 

3 Der Eingang der signierten und datierten Anmeldebestätigung wird durch eine E-Mail bestätigt. 

Art. 11 Voraussetzungen 

1 Die Unterrichtssprache ist Deutsch.  

2 Der Weiterbildungskurs wird zu 100 % online durchgeführt. Es liegt in eigener Verantwortung der Studierenden, 
über die ausreichende EDV-Ausrüstung und -Kenntnisse zu verfügen. 

Art. 12 Studiengebühren 

1 Zugelassene Bewerbende erhalten zusammen mit der definitiven Anmeldebestätigung eine Rechnung über die 
Studiengebühr. Die Teilnehmenden werden an der FernUni Schweiz als Studierende eingeschrieben und erhal-
ten die erforderlichen Zugänge. 

2 Die Studiengebühr des «Weiterbildungskurs Sportmanagement & Ethik» beträgt CHF 3’200.00. 


